
  
Anwalt für Sexualstrafrecht: Erwerb und Besitz jugendpornographischer Schriften

  

Wegen Sichverschaffens jugendpornographischer Schriften macht sich ein Beschuldigter strafbar, welcher
ohne die Einwilligung des Gefilmten freiwillig vorgenommene sexuelle Handlungen mittels Screenrecords
anfertigt.

  

In seinem Beschluss vom 5. September 2019 (4 StR 377/19) hatte sich der Bundesgerichtshof damit zu
befassen, ob die heimliche Aufnahme von Screenrecords von freiwillig vorgenommenen sexuellen
Handlungen ein Sichverschaffen von jugendpornographischen Schriften darstellen kann. Ein
Sichverschaffen von jugendpornographischen Schriften ist dann nicht strafbar, wenn die entsprechenden
Schriften ausschließlich zum persönlichen Gebrauch mit der Einwilligung der dargestellten Person
hergestellt wurden. Der Beschuldigte nahm im Rahmen von Videoanrufen freiwillig vorgenommene
sexuelle Handlungen seiner jugendlichen Gesprächspartnerin durch heimliche Screenrecords auf. Nach
Auffassung des Bundesgerichtshofs machte sich der Beschuldigte im Zuge dessen wegen Sichverschaffens
von jugendpornographischen Schriften strafbar. Es fehlte an einer Einwilligung der Betroffenen als
dargestellter Person in den, mit der Anfertigung der Screenrecords verbundenen Herstellungsprozess und
der damit verbundenen bildlichen Perpetuierung, ihrer zur einmaligen Betrachtung dargebotenen sexuellen
Handlungen.
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